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Vorlesung im Sommersemester 2016 

Zertifikatskurs Gesundheitsrecht 

Teil 1: Arztvertrags- und Arzthaftungsrecht 

 

Inhalt 

Die moderne Medizin befindet sich seit langem in einem dynamischen Entwicklungsprozess, der zugleich die mit ihr 

verbundenen Wirtschaftszweige zu den wachstumsstärksten Branchen zählen lässt. Mit den vielfältigen Anforde-

rungen des einschlägigen Gesetzes-, Richter- und Richtlinienrechts ist dabei häufig nicht nur mancher Mediziner 

überfordert. Vor diesem Hintergrund soll die Veranstaltung dazu dienen, ein Verständnis für die grundlegenden 

Zusammenhänge dieses Rechtsgebiets zu entwickeln, und ermöglicht Juristen zugleich einen ersten Schritt zur per-

sönlichen Profilbildung im Gesundheitsrecht. Die Veranstaltung ist auf Dozenten- wie Teilnehmerseite interdiszipli-

när angelegt und umfasst vier Teile mit jeweils zwei Semesterwochenstunden. Teil 1 behandelt Arztvertrags- und 

Arzthaftungsrecht, Teil 2 Medizinstrafrecht (Prof. Dr. Kretschmer), Teil 3 Öffentliches Gesundheitsrecht (Prof. Dr. 

Augsberg), Teil 4 Rechtsmedizin für Juristen (Prof. Dr. Dettmeyer, FB 11). Alle Teile können in beliebiger Reihenfol-

ge gehört werden; bei nachgewiesener Teilnahme an allen vier Veranstaltungen wird ein Zertifikat erteilt. 

Teil 1 wird sich mit folgenden Themen befassen: Überblick über das Medizinrecht – Arztvertragsrecht (Behand-

lungsvertrag, stationäre und ambulante Krankenversorgung, Praxisvertragsrecht) – Haftung für medizinische 

Behandlungsfehler (medizinischer Standard, Hauptfallgruppen, haftungsbegründende Kausalität, Beweisführung) – 

Haftung für ärztliche Aufklärungsfehler (Grundlagen, Anforderungen an Risikoaufklärung und Einwilligung des 

Patienten, haftungsbegründende Kausalität, Beweisführung) – gemeinsame Anspruchsvoraussetzungen (Schaden, 

haftungsausfüllende Kausalität, Beweisführung, Verjährung) – Konfliktmanagement (außergerichtliche Streit-

beilegung, Klageverfahren). 

Zielgruppe 

- Studierende der Rechtswissenschaft (Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen zum Bürgerlichen Recht, 

Strafrecht und Öffentlichen Recht erwünscht), 

- Studierende der Medizin (bevorzugt höheres klinisches Semester), 

- an Grundlagenkenntnissen interessierte Doktoranden der Rechtswissenschaft und der Medizin, 

- Hörer aller Fachbereiche. 

Einen Teilnahmeschein für Teil 1 erhält, wer den Besuch der gesamten Blockveranstaltung nachweist (6 Credits). 

Organisatorisches 

Die Veranstaltung findet als 

Blockveranstaltung am 20.-21. Mai und 3.-4. Juni 2016 

auf dem Campus Recht & Wirtschaft statt (Raum wird noch bekanntgegeben), freitags von 12.30 - 18.00 Uhr, sams-

tags von 08.30 - 15.00 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, sich für die Veranstaltung unverbindlich 

vormerken zu lassen (ab jetzt per e-mail an anke.hunger@recht.uni-giessen.de bzw., ab 01.04.2016, auch über 

StudIP, bitte unter Angabe von Studienfach und Semesterzahl). Organisatorische Einzelheiten werden rechtzeitig 

durch e-mail bzw. weiteren Aushang bekannt gegeben. 
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